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Artenschutzprüfung (1. Stufe)
zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1
der Gemeinde Rheurdt

1 Einleitung

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Rheurdt beabsichtigt den Bebauungsplan Nr. 1 „Meistersweg“ aus Gründen der Schaf-
fung von Rechtsklarheit aufzuheben. Der Bebauungsplan ist gutachterlich auf Fehler überprüft worden
mit dem Ergebnis, dass Fehler enthalten sind, die zu einer (Gesamt-) Unwirksamkeit des Bebauungs-
planes führen können. Durch die Aufhebung ist der Geltungsbereich als unbeplanter Innenbereich ein-
zuordnen,  sodass  die  künftige  Beurteilung  der  Zulässigkeit  von  Vorhaben  auf  Grundlage  des
§ 34 BauGB vorgenommen werden wird. Hierdurch kann es zur Neubebauung bisher nicht bebauter
Flächen kommen. Infrage kommen hier vor allem gärtnerisch genutzte Flächen, aber auch der Burger-
park könnte nach Aufhebung des Bebauungsplanes bebaut werden.

Im Rahmen der Aufhebung des Bebauungsplanes ist zu prüfen, ob durch das Vorhaben artenschutz-
rechtliche Konflikte ausgelöst bzw. Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt werden. Die
Auswirkungen der Planung werden daher entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der
nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL)
zum Artenschutz bei Planungs- und Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) geprüft. Nach der Darstel-
lung der Ergebnisse der faunistischen Bestandserfassung wird anhand des Artenvorkommens und der
Wirkungen des Vorhabens in einer Relevanzanalyse (Vorprüfung) der Umfang der Artenschutzprüfung
ermittelt. Für die Arten, für die eine Verletzung der Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht
ausgeschlossen werden kann, wird eine vertiefte Prüfung der Verbotstatbestände durchgeführt.

1.2 Rechtliche Grundlagen

In dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfolgt eine klare Unterteilung des Artenschutzes in den
allgemeinen und den besonderen Artenschutz (§§ 39, 44 BNatSchG). Der allgemeine Artenschutz um-
fasst alle, auch die häufig als „Allerweltsarten“ bezeichneten, wild lebenden Tier- und Pflanzenarten
und ihre Entwicklungsformen. 

Gemäß § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten,

1. „wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen oder ohne vernünftigen Grund zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten,

2. wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu
nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten,

3. Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen
oder zu zerstören.“

Darüber hinaus werden im Rahmen des besonderen Artenschutzes Arten berücksichtigt, die gemäß
§ 7 BNatSchG besonders geschützt sind. Diese beinhalten eine Teilmenge von Arten mit besonderer
nationaler Bedeutung, die streng geschützten Arten. Zudem werden Arten erfasst, die in bundesweiten
und europäischen Regelwerken und Verordnungen, der Bundesartenschutzverordnung, der EU-Arten-
schutzverordnung, der EU-Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie (FFH-RL) aufgeführt sind. 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es generell verboten: 

1. „wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören,“ (Tötungsverbot)
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2. „wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand
der lokalen Population einer Art verschlechtert,“ (Störungsverbot) 

3. „Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,“(Schädigungsverbot)

Für Arten der FFH RL Anhang IV und für alle europäischen Vogelarten ist eine artenschutzrechtliche
Prüfung durchzuführen. Hierbei ist nachzuweisen, dass durch die Planung die ökologischen Funktio-
nen der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten nicht  erheblich gestört  werden. Baubedingte
Zerstörungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie in diesem Zuge unvermeidbare Verletzung
oder Tötung von Tieren sind bei Planungs- und Zulassungsverfahren freigestellt, wenn die ökologische
Funktion der betroffenen Lebensstätte im räumlichen Zusammenhang gewährleistet ist (vgl. MUNLV
2007, S. 17) und das Risiko der Tötung durch geeignete Maßnahmen reduziert wird. Hierbei sind auch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) zu berücksichtigen. Die „nur“ national be-
sonders geschützten Arten sind von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt. 

Die Erfassung der im Untersuchungsgebiet vorkommenden besonders geschützten Arten ist in ihrer
Gesamtheit  aus methodischen wie auch aus arbeitsökonomischen und somit  finanziellen Gründen
nicht zu erreichen. Für das Land Nordrhein-Westfalen wird daher eine Auswahl der landesweit rele-
vanten Arten, die sogenannten planungsrelevanten Arten, herausgegeben.

1.3 Planungsrelevante Arten in NRW

Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjenigen geschützten
Arten, die bei einer Artenschutzprüfung (ASP) im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bear-
beiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheit-
lichen naturschutzfachlichen Kriterien (vgl. Kiel, LÖBF-Mitteilungen 2005 (1): 12-17). Eine aktuelle Lis-
te der planungsrelevanten Arten wird vom LANUV im Internet veröffentlicht. 

In der Planungspraxis sollen die streng geschützten Arten besonders berücksichtigt werden. Bei den
streng geschützten Arten werden diejenigen betrachtet, die seit 1990 rezente, bodenständige Vorkom-
men in NRW haben (MUNLV 2007). Die besonders geschützten Arten finden entsprechend ihrer Ge-
fährdungskategorie in der Roten Liste NRW Berücksichtigung als planungsrelevante Arten. Die Einstu-
fung der planungsrelevanten Arten kann zusätzlich im Einzelfall um betroffene Arten im Eingriffsvorha-
ben erweitert werden und stellt dadurch für den Gutachter ein wissenschaftlich fundiertes und verläss-
liches Instrument dar. Die übrigen Arten der FFH-RL Anhang IV und europäischen Vogelarten sind ent-
weder in Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste oder sporadische Zuwanderer. Solche
unsteten Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vorhabens sinnvoller
Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Allerweltsarten mit einem landesweit günstigen
Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Im Regelfall kann bei diesen Arten davon
ausgegangen werden, dass nicht gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d.h.
keine erhebliche Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ih-
rer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein signifikant er-
höhtes Tötungsrisiko).

Entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur
Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz) werden in der Artenschutzprüfung die europäisch
geschützten Arten der FFH-RL Anhang IV und die europäischen Vogelarten berücksichtigt.
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2 Charakterisierung des Plangebietes

2.1 Gebietsabgrenzung, Lage 

Der Untersuchungsraum liegt am westlichen Ortsrand der Gemeinde Rheurdt und umfasst einen we-
sentlichen Teil des Ortsteiles Rheurdt. Die östliche Grenze des Geltungsbereiches wird durch die Straße
Niederend (L478) gebildet, welche ab der Kreuzung mit der Kaplaneistraße in die Rathausstraße über-
geht. Südlich wird der Geltungsbereich durch die Aldekerker Straße, nördlich durch die B 510, nordwest-
lich durch den Reiherweg und südwestlich durch den Burgweg begrenzt. Westlich grenzt das Land-
schaftsschutzgebiet Schaephuysener Höhen an. Östlich und südlich schließt die übrige Bebauung des 
Ortsteils Rheurdt an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 an. (vgl. Abbildung 1)

Das Plangebiet weist eine Gesamtfläche von rund 17,4 ha auf. Das Untersuchungsgebiet schließt die 
angrenzenden Flächen mit ein und hat eine Gesamtgröße von 30 ha.
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2.2 Schutzgebiete ja nein Art, Größe, Bezeichnung

2.2.1 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäische
Vogelschutzgebiete gem. § 33 BNatSchG (es sind auch Be-
einträchtigungen zu betrachten, die von außen in das Gebiet 
hineinwirken können)

2.2.2 Naturschutzgebiete 

2.2.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente

2.2.4 Biosphärenreservate 

2.2.5 Landschaftsschutzgebiete Schaephuysener Hoehen 
(LSG-4504-0036)

2.2.6 Naturparke 

2.2.7 Naturdenkmale 

2.2.8 geschützte Landschaftsbestandteile Angrenzend: Berg-Ahornallee 
an der Rheurdter Straße (AL-
KLE-0140)

2.2.9 besonders geschützte Biotope 

2.2.10 Biotopverbundflächen Angrenzend: Oermter Berg 
(VB-D-4504-019), Schaephuy-
sener Höhen (VB-D-4504-008) 

2.3 Vorbelastungen ja nein Art, Umfang

Sind Vorbelastungen vorhanden?

Erläuterungen zur Charakterisierung des Plangebietes:

Zu 2.2.5, 2.2.8 u. 2.2.10: Im Geltungsbereich selber befinden sich keine Schutzgebiete oder schützens-
werten Gebiete. Das Landschaftsschutzgebiet Schaephuysener Höhen (LSG-4504-0036) grenzt im 
Westen an den Geltungsbereich an, hier befindet sich auch die gleichnamige Biotopverbundfläche mit 
der Kennung VB-D-4504-008 . Nördlich der B510 befindet sich die Biotopverbundfläche Oermter Berg 
(VB-D-4504-019).

Zu 2.3: Vorbelastungen ergeben sich durch die fast vollständige Bebauung des Geltungsbereiches. Der 
Bebauungsplan Nr. 1 setzt großflächig Wohngebiete fest. Im zentralen Bereich handelt es sich dabei um
Reine Wohngebiete, während im östlichen Bereich entlang der Rathausstraße vor allem Allgemeine 
Wohngebiete festgesetzt sind. Im südlichen und nördlichen Geltungsbereich sind mit einem Dorfgebiet 
und einem Mischgebiet außerdem gemischte Bauflächen festgesetzt. Westlich des Burgweges wird eine
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt. Weitere kleinflächige Grünflächen werden 
im nordwestlichen Geltungsbereich am Reiherweg sowie nordöstlich von An Deckers festgesetzt. Die 
am Reiherweg liegende Grünfläche ist im Bestand Teil eines Hausgartens.

Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan Nr. 1 Verkehrsflächen fest, wozu vor allem die Fasanenstraße, 
die Drosselstraße, der Burgweg, der Reiherweg, die Finkenstraße und der Meistersweg gehören.  Durch
den Bebauungsplan wird ebenfalls der Verlauf der Straße Niederend in Teilen geändert und nördlich der 
Schwalbenstraße zum Teil begradigt. 

Der östliche Teil des Burgerparks mit dem Bestandsgebäude Quademechels-Haus wird als Parkplatz 
festgesetzt, während der westliche Teil als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Verwal-
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tungsgebäude festgesetzt wird. Dafür setzt der Bebauungsplan ein Baufenster fest. Der Bereich um die 
Kirche wird auch als Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Kirche und einem Maß der bauli-
chen Nutzung von 2 Vollgeschossen, einer GRZ (Grundflächenzahl) von 0,4 und einer GFZ (Geschoss-
flächenzahl) von 0,7, allerdings kein Baufenster festgesetzt. Eine weitere Gemeinbedarfsfläche wird 
nördlich des Meistersweges mit der Zweckbestimmung Schule festgesetzt. Für diese wird das gleiche 
Maß der baulichen Nutzung wie für die Kirche festgesetzt.

3 Bestandserfassung

3.1 Methodik

Bei der Potentialkartierung wurde das Untersuchungsgebiet im Rahmen einer Geländebegehung auf 
planungsrelevante Arten und geeignete Strukturen wie Gehölze, Nahrungsangebote und weitere Beson-
derheiten (z.B. Baumhöhlen) abgesucht. Dabei wurde auch auf Indirektnachweise (Frassspuren, Kot, 
Federn, Gewölle u.ä.) geachtet. Bei der Ermittlung des potentiellen Artenspektrums wurde die Bedeu-
tung des Gebietes als Nahrungs- bzw. Jagdhabitat berücksichtigt. 

Informationen Geländebegehung(en):

Datum/Uhrzeit: 14.11.2022

Temperatur: +10°/+9° C

Wolkendeckung: 8/8

Windstärke: Bft. 0-3

Eingesetzte Werkzeuge: Kamera, Fernglas

Bearbeiter/in: U. Unterberg

Folgende Informationssysteme wurden ergänzend zu den 
Geländearbeiten abgefragt/ausgewertet:

ja nein Datum der Abfrage

3.1.1 MTB-Q FIS „Geschützte Arten NRW“ 19.01.23

3.1.2 @Linfos  Landschaftsinformationssammlung 19.01.23

3.1.3 Experten 01.02.23 NZ-Gelderland

Erläuterungen: 

Zu 3.1: Auf dem Messtischblatt 45042 , auf welchem das Plangebiet liegt, sind 34 Arten verzeichnet. 19 
Arten finden im Plangebiet geeignete Habitatbedingungen. In der Datensammlung @linfos sind im Plan-
gebiet und im näheren Umfeld (300 m) in den letzten 10 Jahren keine Artenfunde verzeichnet worden. 
Auch vom Naturschutzzentrum Gelderland wurden keine bekannten Artenfunde übermittelt.

3.2 Vorkommende Lebensraumtypen ja nein Art, Umfang, Größe

3.2.1 Wälder 

3.2.2 Kleingehölze, Gebüsche, Hecken, Alleen

3.2.3 Höhlenbäume, Horstbäume

3.2.4 Moore, Sümpfe
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3.2.5 Heiden, Trockenrasen

3.2.6 Grünland (z.B. Fettwiesen-/weiden, Nass-, Feucht-/Mager-
grünland)

3.2.7 Röhrichte

3.2.8 Gewässer (Still-/Fließgewässer, auch zeitweise trocken fal-
lend)

3.2.9 Felsbiotope, Höhlen, Stollen

3.2.10 Brachfläche (nicht regelmäßig genutzte Grundstücksberei-
che)

3.2.11 Äcker, Weinberge

3.2.12 Säume, Hochstaudenflur

3.2.13 Gärten, Parkanlagen

3.2.14 Gebäude 

3.2.15 Abgrabungen, Aufschüttungen, Deiche, Wälle

Erläuterungen zu den vorkommenden Lebensraumtypen:

Zu 3.2.2 u. 3.2.3: In den Hausgärten und dem Burgerpark befinden sich Hecken und kleinere Gebüsche.
Der Damm der B510 ist mit Bäumen bewachsen, zudem befindet sich hier eine Berg-Ahornallee. In den 
Einzelbäumen und dem Gehölzstreifen entlang der B510 können sich Höhlen- und Horstbäume befin-
den.

Zu 3.2.10: Im Plangebiet befinden sich keine größeren Brachflächen. Auch die Gärten sind insgesamt 
sehr gepflegt, einzelne kurzfristig brachfallende Bereiche können hier jedoch nicht ausgeschlossen wer-
den.

Zu 3.2.13 u. 3.2.14: Das Plangebiet ist flächendeckend bebaut. Hier befinden sich Wohngebäude, über-
wiegend Einfamilienhäuser, mit großen Gärten. 

4 Vorhaben

4.1 Vorhabensbeschreibung

Der Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Rheurdt beinhaltet Fehler, die zu einer (Gesamt-) Unwirksam-
keit des Planes führen können. Daher strebt die Gemeinde Rheurdt aus Gründen der Rechtsklarheit die 
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 und seiner 10 Änderungen mit seinen gesamten Festsetzungen 
an. Durch die nach Aufhebung des Bebauungsplans entstehende planungsrechtliche Beurteilungsgrund-
lage nach § 34 BauGB ergibt sich zukünftig ein Zulässigkeitsmaßstab für Bauvorhaben, der sich am Be-
stand orientiert. Auf Grundlage des § 34 BauGB sind solche Vorhaben zulässig, welche sich nach Art 
und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der zu überbauenden Grundstücksfläche in die Ei-
genart der näheren Umgebung einfügen, über eine gesicherte Erschließung verfügen, gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse wahren und das Ortsbild nicht beeinträchtigen. Da der Geltungsbereich der Auf-
hebung des Bebauungsplanes Nr. 1 bereits überwiegend bebaut ist, besteht nur geringer Entwicklungs-
spielraum innerhalb dieses Gebietes. Zum einen betrifft das den baulichen Bestand, welcher verändert 
werden kann. Zum anderen betrifft es bisher nicht baulich genutzte Flächen auf welchen potentiell eine 

8 20. Apr. 2023



Artenschutzprüfung (1. Stufe)
zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1
der Gemeinde Rheurdt

Nachverdichtung erfolgen kann. Dieses Nachverdichtungspotential ist nur punktuell vorhanden und be-
trifft im Wesentlichen einzelne bisher unbebaute Grundstücke (vgl. Abbildung 2-5). 

Abbildung 2: Verortung des Nachverdichtungspotentials

Als größere zusammenhängende und unbebaute Fläche, welche ausreichend erschlossen ist, zeigt sich 
der Burgerpark am Meistersweg, welcher aktuell als Parkplatzfläche und überbaubare Grundstücksflä-
che einer Gemeinbedarfsfläche festgesetzt wird. Die Zulässigkeit einer Bebauung auf Grundlage des 
§ 34 BauGB ist aufgrund vorhandener Bebauung im Umfeld denkbar.

4.2. Ermittlung der Wirkfaktoren

Treten nachfolgende Wirkfaktoren (bau-, anlage-, betriebs-
bedingt) mit dem Vorhaben auf?

ja nein Umfang

4.2.1 Baubedingte Wirkungen (temporär)

Überbauung von Flächen (Versiegelung, Bodenumlagerung, 
Beseitigung von Lebensstätten wie Höhlenbäume, Gebüsche,
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Baum mit  Stammumfang von mehr als 80 cm (gemessen in 
1 m Höhe), Brachflächen, Kleingewässer (auch temporär)

Umgestaltung / Abriss von Gebäuden (Beseitigen von Dach-
überständen, Verkleidungen, Nischen und Öffnungen wie Eu-
lenlöcher)

Inanspruchnahme von Flächen für die Lagerung von Materia-
lien, Baustelleneinrichtung, Container (Beseitigung, Störung 
von Lebensstätten

Veränderung von Standorteigenschaften (Beschattung, Ab-
senken des GW, Einleiten von Wasser, Verdichten des Bo-
dens) 

Schaffung von Tierfallen (Schächte, Rückhaltebecken, Re-
genfallrohre, Glasscheiben, Lebensstätten wie temporäre Ge-
wässer)

Erhöhung des Unfall-/Kollisionsrisikos (Störungen / Behinde-
rungen von Transfer und Wanderrouten)

Stoffliche Emission (wie Staub, Schadstoffe, Aufwirbeln von 
Sedimenten in Fließgewässern)

Nicht stoffliche Emissionen (Schall, Licht, Erschütterungen)

4.2.2 Anlagebedingte Wirkungen (dauerhaft)

Versiegelung und Bodenumlagerung, die mit der Beseitigung 
von Lebensstätten verbunden sind wie Höhlenbäume, Gebü-
sche, Baum mit  Stammumfang von mehr als 80 cm (gemes-
sen in 1 m Höhe), Brachflächen, Kleingewässer (auch tempo-
rär)

Veränderung der Flächennutzung (Beseitigung / Anlage von 
Gebüschen, Gehölzen, Kleingewässern, Hochstaudenfluren)

Veränderung von Standorteigenschaften (Beschattung, Ab-
senken des GW, Einleiten von Wasser, Verdichten des Bo-
dens) 

Schaffung von Tierfallen (Schächte, Rückhaltebecken, Re-
genfallrohre, Glasscheiben)

Erhöhen der Nutzungsintensität (Heranrücken der Nutzung 
an Lebensstätten)

4.2.3 Betriebsbedingte Wirkungen

Stoffliche Emissionen (wie Staub, Schadstoffe, Aufwirbeln 
von Sedimenten in Fließgewässern)

Nicht stoffliche Emissionen wie optische Störungen (Bewe-
gungen, Licht) und akustische Reize (Lärm)
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Änderung der Nutzungsintensität, (Ausweiten von Betriebs-
zeiten, Frequentierung)

Erhöhen des Unfall-/Kollisionsrisikos (Störungen / Behinde-
rungen von Transfer und Wanderrouten, Flächenzerschnei-
dung/Barrierewirkung)

Erläuterungen zu den Auswirkungen:

Zu 4.2: Durch die Aufhebung des Bebauungsplanes wird die Bebauung von bisher gärtnerisch genutz-
ten Flächen möglich. Diese bestehen weitgehend aus gepflegten Trittrasenflächen und sind in der Regel
von geschnittenen Hecken umgeben. Vereinzelt finden sich auch Bäume auf den Grundstücken. Mit der 
Aufhebung entfallen Festsetzungen zum Erhalt und zum Anpflanzen von Bäumen. Bäume mit Stamm-
durchmessern von mehr als 25 cm (Umfang 80 cm) sind über die Baumschutzsatzung geschützt. Auch 
der Ausbau bestehender Gebäude wird durch die Aufhebung möglich. Die Bebauung des Burgerparks 
wäre bereits heute planungsrechtlich zulässig (hier allerdings mit Parkplatz und Einrichtungen des Ge-
meinbedarfs) und stellt keine durch Aufhebung entstehende Belastung von Arten dar. 

Zu 4.2.1: Im Zuge der Bebauung von jetzigen Gartenflächen oder beim Ausbau bestehender Gebäude 
können baubedingt Störungen wild lebender Tiere der besonders und streng geschützten Arten sowie 
der Verlust von deren Lebensstätten auftreten. An den Gebäuden können Fledermäuse (z.B. Zwergfle-
dermaus) vorkommen, in den Bäumen und Gebüschen ist das Vorkommen von Vogelnestern und Ruhe-
stätten unterschiedlicher Arten denkbar (vgl. Tabelle 1).

Zu 4.2.2: Durch die Anlage von Gebäuden kann es zur Beseitigung von Lebensstätten in den Gärten 
durch Rodung von Gehölzen kommen. Zudem kann es bei Neubauten immer zur Schaffung von Tierfal-
len in Form von z.B. Fenstern oder Kellerschächten kommen.

Zu 4.2.3: Da lediglich ein Ausbau bestehender Gebäude bzw. in geringem Umfang eine Nachverdich-
tung möglich wird, ist für den Untersuchungsraum nicht mit zusätzlichen, über das bestehende Niveau 
hinausgehenden, betriebsbedingten Belastungen zu rechnen.

4.3. Folgende Schutz-/Vermeidungsmaßnahmen sind geplant:

keine
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5 Ergebnisse

Tabelle  1: Planungsrelevante Arten im Messtischblatt 4504/2 mit der Selektion auf die Lebensraumtypen Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken, Gärten, Parkanlagen,
Siedlungsbrachen, Gebäude, Höhlenbäume, Horstbäume.

Art MTB-Q-Abfrage @Linfos-Ab-
frage 

Experten-
befra-
gung 

Potentialanalyse Wirkfaktoren-
Analyse

ASP II 
erfor-
derlich?

Status EHZ 
NRW 
(ATL)

KlGeho-
el

Gaert Gebaeu HoehlB HorstB Status Status

Säugetiere

Breitflügelfleder-
maus

Nw 2000 U- Na Na FoRu! k. Nw k. Nw Potenzielle Jagdreviere entlang 
der Gehölzkulisse im Untersu-
chungsraum (UR) (Feldgehölz 
am Burgweg und Alter Friedhof 
am westl. Rand des UR, Altei-
chen am Burgweg, Reiherweg 
und Fasanenstraße, Dammge-
hölze B510; gehölzreiche Gär-
ten); potenzielle Gebäudequartie-
re (Sommerquartiere, Wochen-
stuben) an und in den Gebäuden 
im Gebiet (Wohngebäude, Marti-
nusschule, Kirche St. Nikolaus).

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen. Mit der Aufhebung des Be-
bauungsplanes werden keine 
Vorhaben zulässig, die die Jagd-
habitate der Art beeinträchtigen. 
Ein erhöhtes Risiko für die Tö-
tung von Individuen oder den 
Verlust von Quartieren ist eben-
falls nicht gegeben.

nein

Wasserfleder-
maus

Nw 2000 G Na Na FoRu FoRu! k. Nw Potenzielle Sommerquartiere v.a.
in den baumhöhlenreichen Alt-
holzbeständen im UR, v.a. alte 
Eichen und Roteichen am Burg-

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen. Mit der Aufhebung des Be-
bauungsplanes werden keine 
Vorhaben zulässig, die die Jagd-

nein
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weg, Reiherweg und Fasanen-
straße, Eichen, Pappeln, Kir-
schen im Feldgehölz am Burg-
weg sowie alte, mächtige Solitär-
buche auf dem Alten Friedhof am
südwestlichen Gebietsrand; typi-
sche Nahrungshabitate (offene 
Wasserflächen) fehlen dagegen 
eher im UR.

habitate der Art beeinträchtigen. 
Ein erhöhtes Risiko für die Tö-
tung von Individuen oder den 
Verlust von Quartieren ist eben-
falls nicht gegeben.

Zwergfleder-
maus

Nachweis ab
2000 vorhan-
den

G Na Na FoRu! FoRu k. Nw Potenzielle Sommerquartiere und
Wochenstuben in Spaltenverste-
cken (Dachbereiche, Fassaden) 
in den unterschiedlichen Gebäu-
detypen im UR (Wohngebäude 
(Alt- und Neubauten), öffentliche 
Gebäude wie z.B. Martinusschu-
le, Kindergarten, Kirche St. Niko-
laus); potenzielle Jagdhabitate im
UR in den Gärten, im Park an der
Kirche St. Nikolaus, auf dem Al-
ten Friedhof sowie entlang der 
Altholzbestände am Burgweg, 
Reiherweg und Fasanenstraße 
am westlichen Gebietsrand.

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich. Mit der Aufhebung 
des Bebauungsplanes ist kein er-
höhtes Risiko für die Tötung von 
Individuen oder den Verlust von 
Quartieren gegeben. Mit der 
Möglichkeit der Bebauung des 
Burgerparks kann ein nicht es-
sentieller Teil des Nahrungshabi-
tats in Anspruch genommen wer-
den.

nein

Braunes Lang-
ohr

Nw 2000 G FoRu, 
Na

Na FoRu FoRu! k. Nw Potenzielles Jagdhabitat stellt 
das z.T. unterholzreiche Feldge-
hölz am Burgweg am westlichen 
Rand des UR dar; auch die Altei-
chen entlang des Burgwegs, Rei-
herwegs und der Fasanenstraße 
können der Art als Jagd-Korridor 
dienen; potenzielle Quartierstruk-

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen. Mit der Aufhebung des Be-
bauungsplanes werden keine 
Vorhaben zulässig, die die Jagd-
habitate der Art beeinträchtigen. 
Ein erhöhtes Risiko für die Tö-
tung von Individuen oder den 
Verlust von Quartieren ist eben-

nein
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turen (Wochenstuben, Sommer-
quartiere, Zwischenquartiere) 
existieren in den Laubholz-Altbe-
ständen im Feldgehölz am Burg-
weg sowie in den alten Eichen 
und Roteichen am Burg- und Rei-
herweg bzw. der Fasanenstraße; 
dort wurden zudem wenige Klein-
vogel-Nistkästen vorgefunden, 
die das Braune Langohr eben-
falls als Wochenstube nutzen 
kann.

falls nicht gegeben.

Graues Langohr Nw 2000 U Na Na FoRu! (Ru) k. Nw Potenzielle Sommerquartiere und
Wochenstuben in den Dachberei-
chen der Gebäude im UR (Wohn-
gebäude, Martinusschule, Kin-
dergarten, Hofstelle "Bürgershof" 
knapp östlich des UR); potenziel-
le Jagdhabitate entlang der Ge-
hölzstrukturen im Gebiet (Alter 
Friedhof und Feldgehölz am 
westlichen Gebietsrand, Altei-
chen entlang von Burgweg, Rei-
herweg und Fasanenstraße) so-
wie auch im freien Luftraum über 
dem UR.

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen. Mit der Aufhebung des Be-
bauungsplanes werden keine 
Vorhaben zulässig, die die Jagd-
habitate der Art beeinträchtigen. 
Ein erhöhtes Risiko für die Tö-
tung von Individuen oder den 
Verlust von Quartieren ist eben-
falls nicht gegeben.

nein

Vögel

Habicht Nw Bv 2000 U (FoRu), 
Na

Na FoRu! k. Nw k. Nw Potenzieller seltener/sporadi-
scher Nahrungsgast im Untersu-
chungsraum (UR); potenzielles 
Nahrungshabitat sind der Alte 

Vorkommen als Brutvogel ist aus-
geschlossen. Geeignete Brutstät-
ten sind nicht vorhanden. Das 
Plangebiet kann ein nicht essen-

nein

20. Apr. 2023 10



Friedhof am südwestl. Gebiets-
rand, das Feldgehölz am Burg-
weg am westl. Gebietsrand sowie
die Gartenstrukturen im UR; po-
tenzieller Brutvogel außerhalb 
des UR in dessen weiterem Um-
feld. 

tieller Teil des Nahrungshabitats 
sein.
Keine Beeinträchtigungen zu er-
warten 

Sperber Nw Bv 2000 G (FoRu), 
Na

Na FoRu! k. Nw k. Nw Potenzieller Brutvogel im UR; po-
tenzielles Bruthabitat ist das 
Feldgehölz am Burgweg am 
westlichen Gebietsrand; die Pri-
vatgärten in der Wohnsiedlung im
UR kann der Art darüber hinaus 
als Nahrungshabitat dienen 
(Jagd auf Kleinvögel).

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann nicht essentieller Teil des 
Nahrungshabitats sein. Dieses 
kann teilweise verloren gehen.

nein

Eisvogel Nw Bv 2000 G (Na) k. Nw Vorkommen im UR unwahr-
scheinlich; evtl. seltener Nah-
rungsgast an etwaigen (größe-
ren) Gartenteichen innerhalb der 
Siedlungsstrukturen im Gebiet; 
als Brutvogel aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen (Steilufer an 
Fließgewässern, Böschungen/
Abbruchkanten in Sekundärle-
bensräumen wie Sand-/Kiesab-
grabungen, große Wurzelteller in 
Waldbiotopen) jedoch ausge-
schlossen.

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen, da geeignete Bruthabitate 
nicht vorhanden sind. Das UG 
kann nicht essentieller Teil des 
Nahrungshabitats sein. Auswir-
kungen auf dieses sind durch die 
Aufhebung des Bebauungspla-
nes nicht zu erwarten.

nein

Graureiher Nw Bv 2000 G (FoRu) Na FoRu! k. Nw Potenzieller sporadischer Nah-
rungsgast im UR; potenzielles 
Nahrungshabitat innerhalb des 

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen, da geeignete Bruthabitate 
nicht vorhanden sind. Das UG 

nein
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UR sind Gärten sowie etwaige 
dortige Kleingewässer (Ziertei-
che, Gartenteiche); weiterhin 
Nahrungsgast im unmittelbaren 
Gebiets-Umfeld in den landwirt-
schaftlichen Nutzflächen, die im 
Westen und Osten an den UR 
angrenzen (Äcker, Grünland), so 
konkret auf einer Parzelle mit 
Graseinsaat knapp nordwestl. 
des UR, auf der zwei nahrungs-
suchende Individuen im Rahmen 
der Potenzialbegehung am 
14.11.22 verzeichnet wurden.

kann nicht essentieller Teil des 
Nahrungshabitats sein. Auswir-
kungen auf dieses sind durch die 
Aufhebung des Bebauungspla-
nes nicht zu erwarten.

Waldohreule Nw Bv 2000 U Na Na FoRu! k. Nw Potenzieller Brutvogel im UR; po-
tenzielles Bruthabitat sind einer-
seits die mitunter gehölzreichen 
Gärten in der Wohnsiedlung, in 
denen die dort stellenweise exis-
tierenden Nadelgehölze (u.a. 
Schwarzkiefern, Lärchen, Le-
bensbäume) als Tageseinstände 
und Brutbäume dienen können; 
zudem konnten mehrere alte Krä-
hen- und Elsternnester entdeckt 
werden, die die Art als Nachnut-
zer zur Brut nutzen kann; 
schließlich erscheint auch der 
westliche Randbereich des UR 
mit Altem Friedhof und dem Feld-
gehölz am Burgweg und den dor-
tigen z.T. alten Gehölzbeständen 
(Alteichen, Buchen, Bäume mit 

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann nicht essentieller Teil des 
Nahrungshabitats sein. Dieses 
kann teilweise verloren gehen.

nein
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dichtem Efeubewuchs) als Nist-
habitat geeignet.

Steinkauz Nw Bv 2000 U (FoRu) (FoRu) FoRu! FoRu! k. Nw Vorkommen innerhalb der Gren-
zen des UR eher ausgeschlos-
sen aufgrund fehlender geeigne-
ter Habitatstrukturen (halboffene 
Kulturlandschaft mit kurzrasigem 
Grünland zur Nahrungssuche 
und höhlenreichen Gehölzen 
(alte Kopfbäume, hochstämmige 
alte Obstbäume) zur Brut); unmit-
telbar östlich des UR existieren 
jedoch Strukturen, die als Brutha-
bitat geeignet erscheinen (Hof-
stelle "Bürgershof" und sich dar-
an anschließendes Grünland, 
Obstwiesenbrache).

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen, da geeignete Brut- oder 
Nahrungshabitate im UG nicht 
vorhanden sind. 

nein

Mäusebussard Nw Bv 2000 G (FoRu) FoRu! k. Nw Potenzieller Brutvogel im Feldge-
hölz mit z.T. alten, groß-kronigen 
Bäumen am Burgweg am westli-
chen Rand des UR; darüber hin-
aus sporadischer Nahrungsgast 
im UR (größere Gärten in der 
Wohnsiedlung); schließlich ist 
von Brutvorkommen im Umfeld 
des UR auszugehen (halboffene 
Agrar-/Kulturlandschaft mit Fel-
gehölzen, Baumgruppen und -rei-
hen, kleinsäugerreiches Grün-
land); im Rahmen der Gebietsbe-
gehung am 14.11.22 konnte zu-
dem ein kreisendes Individuum 

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann nicht essentieller Teil des 
Nahrungshabitats sein. Dieses 
kann teilweise verloren gehen.

nein
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östlich des UR unweit der Hof-
stelle "Bürgershof" beobachtet 
werden.

Bluthänfling Nw Bv 2000 U FoRu (FoRu), 
(Na)

k. Nw Potenzieller seltener Brutvogel im
UR; potenzielles Bruthabitat sind 
die Gärten in der Wohnsiedlung; 
dort kann die Art in dichtwüchsi-
gen Gartengehölzen (Hecken, 
(Zier-)sträucher) brüten; darüber 
hinaus kommt der Siedlungsrand 
knapp östlich des UR mit den 
dortigen landwirtschaftl. Struktu-
ren (Hofstelle "Bürgershof", Ge-
büsche, Gartenbrachen, Obst-
wiesen-Brache) als Brut- und 
Nahrungshabitat in Frage.

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann Teil des Nahrungshabitats 
sein. Dieses kann teilweise verlo-
ren gehen.

nein

Saatkrähe Nw Bv 2000 G (FoRu) Na FoRu! k. Nw Potenzieller sporadischer Nah-
rungsgast auf Freiflächen im UR 
(Rasenflächen an der Martinus-
schule und im Park an der Kirche
St. Nikolaus am Meistersweg) so-
wie potenziell steter Nahrungs-
gast auf den Agrarflächen im un-
mittelbaren Umfeld, westl. und 
östlich des UR (Wiesen, Grasein-
saat, Wintergetreide-Äcker); Hin-
weise auf eine Brutkolonie inner-
halb des UR wurden nicht gefun-
den. 

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen, da das UG kein Brutgebiet 
ist.. Das UG kann nicht essentiel-
ler Teil des Nahrungshabitats 
sein. Dieses kann teilweise verlo-
ren gehen.

nein

Kuckuck Nw Bv 2000 U- Na (Na) k. Nw Vorkommen innerhalb des UR 
nahezu ausgeschlossen auf-

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen. Geeignete Habitatstrukturen

nein
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grund fehlender geeigneter Habi-
tatstrukturen; die Art besiedelt 
kleinvogelreiche Lebensräume, 
die eine hohe Dichte an potenzi-
ellen Wirtsvögeln aufweisen (u.a.
naturnahe Wälder, Auwälder, 
Röhrichte); derartige Lebens-
raumtypen fehlen im UR. 

sind nicht vorhanden.

Mehlschwalbe Nw Bv 2000 U Na FoRu! k. Nw Potenzieller Brutvogel; potenziel-
les Bruthabitat ist nahezu der ge-
samte UR mit seinen Wohn-Sied-
lungsstrukturen (Ein- und Mehrfa-
miliengebäude); potenzielle Nist-
habitate sind die Dachtraufe und 
Fassaden der Gebäude; an ei-
nem Wohngebäude an der Fasa-
nenstraße wurden überdies Spu-
ren früherer (nicht mehr existen-
ter) Nester entdeckt.

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann Teil des Nahrungshabitats 
sein. Dieses kann teilweise verlo-
ren gehen.

nein

Kleinspecht Nw Bv 2000 U Na Na FoRu! k. Nw Potenzieller seltener Brutvogel im
UR; potenzielles Bruthabitat ist 
u.a. das Feldgehölz an der Burg-
straße am westlichen Gebiets-
rand; dort konnten Totholz-, Alt-
holz- und Weichholzstrukturen 
festgestellt werden, die die Art 
zur Brut nutzen kann; desweite-
ren können auch die, z.T. totholz-
reichen, alten Eichen und Rotei-
chen am Burgweg, Reiherweg 
und Fasanenstraße als Brutge-
hölze (und auch zur Nahrungssu-

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann nicht essentieller Teil des 
Nahrungshabitats sein. Dieses 
kann teilweise verloren gehen.

nein
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che) dienen; schließlich existie-
ren auf dem Alten Friedhof am 
südwestlichen Gebietsrand ver-
einzelt alte Laubgehölze, die 
ebenfalls die Funktion als Nah-
rungs- und Brutbäume potenziell 
erfüllen.

Schwarzspecht Nw Bv 2000 G (Na) FoRu! k. Nw Brutvorkommen innerhalb des 
UR nahezu ausgeschlossen auf-
grund fehlender geeigneter Habi-
tatstrukturen; der Schwarzspecht 
brütet in Laubwäldern und Laub-
mischwäldern sowie größeren 
Feldgehölzen mit altem, totholz-
reichem Baumbestand; zur Anla-
ge von Brut- und Schlafhöhlen 
bevorzugt die Art mindestens 70-
80 jährige Rotbuchen, sowie 
auch Kiefern, Pappeln, Schwar-
zerlen (u.a.); wichtige Nahrungs-
quellen sind Nester hügelbauen-
der Ameisen (Formica spec.) so-
wie totholzbewohnende Insekten 
und deren Larven; jedoch poten-
zieller seltener Nahrungsgast am 
westlichen Rand des UR in den 
dortigen alten Laubholzstrukturen
(Alteichenbestände und andere 
totholzreiche Laubgehölze am 
Burgweg, Reiherweg, Fasanen-
straße sowie am Alten Friedhof).

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da keine geeigneten 
Bruthabitate vorhaben sind. Das 
UG kann Teil des Nahrungshabi-
tats sein. Dieses kann teilweise 
verloren gehen.

nein

Baumfalke Nw Bv 2000 U (FoRu) FoRu! Vorkommen im UR unwahr- Auswirkungen sind unwahr- nein
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scheinlich; die Art besiedelt lichte
Wälder (u.a. Kiefernforsten), 
Waldrandbereiche, die halboffene
Kulturlandschaft, Moore, Heiden 
sowie gewässerreiche Land-
schaften; jedoch potenzieller sel-
tener Nahrungsgast im unmittel-
baren Umfeld des UR in den dor-
tigen offenen bis halboffenen 
Agrarstrukturen (u.a. mögliche 
Jagd auf Schwalben über Grün-
land).

scheinlich, da das UG kein Brut- 
oder Nahrungshabitat ist. 

Turmfalke Nw Bv 2000 G (FoRu) Na FoRu! FoRu k. Nw Potenzieller Brutvogel im UR; po-
tenzielles Bruthabitat sind die Kir-
che St. Nikolaus am Meistersweg
(zwar scheinen die meisten Ein-
flugöffnungen/Fenster, von au-
ßen betrachtet, vergittert zu sein, 
dennoch können Einflugmöglich-
keiten nicht in Gänze ausge-
schlossen werden), die Hofstelle 
"Bürgershof" unmittelbar östlich 
des UR (Kaplaneistraße) sowie 
das Feldgehölz am Burgweg am 
westlichen Gebietsrand. 

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann nicht essentieller Teil des 
Nahrungshabitats sein. Dieses 
kann teilweise verloren gehen.

nein

Rauchschwalbe Nw Bv 2000 U (Na) Na FoRu! k. Nw Potenzieller Brutvogel knapp au-
ßerhalb des UR an der Hofstelle 
"Bürgershof", unmittelbar östlich 
der UR-Grenzen (Kaplaneistra-
ße); innerhalb des UR potenziel-
ler sporadischer Nahrungsgast 
über der Wohnsiedlung bzw. über

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da das UG kein Brut-
habitat ist. Das UG kann nicht es-
sentieller Teil des Nahrungshabi-
tats sein. Dieses kann teilweise 
verloren gehen.

nein
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Privatgärten. 

Nachtigall Nw Bv 2000 U FoRu! FoRu k. Nw Potenzieller seltener Brutvogel; 
potenzielles Bruthabitat sind das 
Feldgehölz mit stellenweise dich-
ter Brombeervegetation am Burg-
weg sowie eine angrenzende 
Wiesenbrache, die mit dichter, 
z.T. zwei Meter hoher Brom-
beervegetation überwuchert ist 
(jeweils am westl. Rand des UR);
weitere potenzielle Bruthabitat-
strukturen knapp östlich des UR 
in Gartenbrache/Obstwiesenbra-
che (südlich der Auffahrt zur 
B510).

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann Teil des Nahrungshabitats 
sein. Dieses kann teilweise verlo-
ren gehen.

nein

Pirol Nw Bv 2000 S FoRu (FoRu) k. Nw Vorkommen innerhalb des UR 
ausgeschlossen aufgrund fehlen-
der geeigneter Habitatsrukturen; 
die Art brütet einerseits in der 
halboffenen Kulturlandschaft, in 
der mehrere Feldgehölze zu ei-
nem Brutrevier gehören, sowie 
andererseits in unterschiedlichen,
lichten Waldbiotopen (Eichen-
Mischwälder, Hartholz-Auwälder, 
laubholzreiche Kiefernforsten, 
Pappelbestände).

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen. Geeignete Habitatstrukturen
sind nicht vorhanden.

nein

Feldsperling Nw Bv 2000 U (Na) Na FoRu FoRu k. Nw Potenzieller seltener Brutvogel in 
den z.T. höhlen- und nischenrei-
chen Altholzstrukturen am westli-
chen Rand des UR (u.a. alte Ei-

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-

nein
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chen und Roteichen am Burg-
weg, Reiherweg und an der Fa-
sanenstraße); dort wurden zu-
dem vereinzelt Kleinvogel-Nist-
kästen installiert, die die höhlen-
brütende Art ebenfalls zur Brut 
nutzen kann. 

spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann Teil des Nahrungshabitats 
sein. Dieses kann teilweise verlo-
ren gehen.

Rebhuhn Nw Bv 2000 S (FoRu) k. Nw Vorkommen innerhalb des UR 
ausgeschlossen aufgrund fehlen-
der Habitatstrukturen (offene bis 
halboffene Agrarlandschaft mit 
Brachflächen, Feldrainen, Acker-
randstreifen und Hecken, Gebü-
schen, Streuobstwiesen); Vor-
kommen denkbar in den landwirt-
schaftlich genutzten Flächen im 
unmittelbaren (westlichen und 
östlichen) Umfeld des UR.

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen. Geeignete Habitatstrukturen
sind nicht vorhanden.

nein

Gartenrot-
schwanz

Nw Bv 2000 U FoRu FoRu FoRu FoRu k. Nw Potenzieller seltener Brutvogel im
UR; potenzielles Bruthabitat sind 
die alten, z.T. höhlenreichen, 
Laubholzstrukturen im Gebiet, 
u.a. auf dem Alten Friedhof am 
südwestl. Rand des UR, in Form 
der Alteichenbestände am Burg-
weg, Reiherweg und Fasanen-
straße sowie im Feldgehölz am 
Burgweg am westl. Gebietsrand.

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann Teil des Nahrungshabitats 
sein. Dieses kann teilweise verlo-
ren gehen.

nein

Turteltaube Nw Bv 2000 S FoRu (Na) k. Nw Brutvorkommen im UR ausge-
schlossen aufgrund fehlender ge-
eigneter Habitatstrukturen; die Art

Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen. Geeignete Habitatstrukturen
sind nicht vorhanden.

nein
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besiedelt primär die halboffene 
Kulturlandschaft sowie verschie-
dene Waldhabitate; charakteris-
tisch als Bruthabitat sind junge, 
dichtwüchsige Gehölzbestände 
wie Hecken, strukturreiche Wald-
ränder, junge Nadelholzauffors-
tungen sowie eine junge Sukzes-
sions-Gehölzvegetation auf Roh-
böden (Birken, Weiden, z.B. in 
Abgrabungen). Derartige Struktu-
ren existieren im UR, der über-
wiegend eine Wohnsiedlung dar-
stellt, nicht.

Waldkauz Nw Bv 2000 G Na Na FoRu! FoRu! k. Nw Potenzieller Brutvogel; potenziel-
les Bruthabitat sind die Laubholz-
Altbestände im UR, u.a. im Feld-
gehölz am Burgweg am westli-
chen Gebietsrand, auf dem Alten 
Friedhof am südwestlichen Ge-
bietsrand sowie in Gestalt der Al-
teichen entlang von Burgweg, 
Reiherweg und Fasanenstraße 
im westlichen Teil des UR.

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann nicht essentieller Teil des 
Nahrungshabitats sein. Dieses 
kann teilweise verloren gehen.

nein

Star Nw Bv 2000 U Na FoRu FoRu! k. Nw Potenzieller Brutvogel in den äl-
teren, z.T. höhlen- und totholzrei-
chen Laubgehölzen im UR, die 
die höhlenbrütende Art als Nach-
nutzer besiedelt; entsprechende 
alte Laubholzstrukturen existie-
ren u.a. am Alten Friedhof, am 
Burgweg, Reiherweg und Fasa-

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann Teil des Nahrungshabitats 
sein. Dieses kann teilweise verlo-

nein
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nenstraße (jeweils mitunter sehr 
alte Eichen und Roteichen mit 
z.T. sehr starkem Baumholz) so-
wie im Park an der Kirche St. Ni-
kolaus am Meistersweg; deswei-
teren erscheinen vereinzelt auch 
Gebäudebruten der Art in der 
Wohnsiedlung im UR als mög-
lich.

ren gehen.

Schleiereule Nw Bv 2000 G Na Na FoRu! k. Nw Potenzieller Brutvogel bzw. Ta-
geseinstand an der Kirche St. Ni-
kolaus am Meistersweg (aller-
dings dort nach Überprüfung von 
außen keine Funde von Gewöl-
len oder auffälligen Kotspuren; 
zudem scheinen die meisten Kir-
chenfenster vergittert zu sein, 
dennoch können Einflugmöglich-
keiten nicht in Gänze ausge-
schlossen werden); außerdem 
potenzieller Brutvogel an der Hof-
stelle "Bürgershof" außerhalb, 
knapp östlich, des UR (Kaplanei-
straße).

Auswirkungen sind unwahr-
scheinlich, da durch die Aufhe-
bung des Bebauungsplanes die 
Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme etwaiger Brutstät-
ten nicht erhöht wird. Das UG 
kann nicht essentieller Teil des 
Nahrungshabitats sein. Dieses 
kann teilweise verloren gehen.

nein

Vorkommen: Na Nahrungshabitat Erhaltungszustand 
(EHZ) in NRW – alt-
lantische Region 
(ATL):

G günstig

(Na) Nahrungshabitat untergeordnet U ungünstig/unzureichend

FoRu Fortpflanzungs- und Ruhestätte S ungünstig/schlecht

FoRu! Schwerpunkt Fortpflanzungs- und Ruhestätte + tendenzielle Verbesserung
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(FoRu) Vereinzelt Fortpflanzungs- und Ruhestätte - tendenzielle Verschlechterung

(Ru) Vereinzelt Ruhestätte Lebensräume: KlGehoel Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken

Status: Nw 2000 Nachweis ab 2000 vorhanden Gaert Gärten, Parkanlagen, Siedlungsbrachen

Nw Bv 2000 Nachweis „Brutvorkommen“ ab 2000 vorhanden Gebaeu Gebäude

Nw Rast/Winter 2000 Nachweis „Rast/Wintervorkommen“ ab 2000 vorhanden HorstB Horstbäume

k. Nw Kein Nachweis
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6 Fazit

Das Untersuchungsgebiet  stellt  für  einige Arten geeignete Habitatstrukturen dar.  Für  die  auf  dem
Messtischblattquadranten verzeichneten Fledermausarten (Breitflügelfledermaus, Wasserfledermaus,
Zwergfledermaus und Braunes Langohr) ist das Untersuchungsgebiet sowohl als Nahrungshabitat als
auch als Quartierstandort geeignet. Für den Habicht, den Eisvogel, den Graureiher, die Saatkrähe,
den Schwarzspecht und die Rauchschwalbe kann das Untersuchungsgebiet Teil des Nahrungshabi-
tats sein, die Arten Sperber, Waldohreule, Mäusebussard, Bluthänfling, Mehlschwalbe, Kleinspecht,
Turmfalke, Nachtigall, Feldsperling, Gartenrotschwanz, Waldkauz, Star und Schleiereule finden hier
zudem ein geeignetes Bruthabitat.

Da mit der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 1 der Gemeinde Rheurdt allerdings keine konkreten
Bauvorhaben geplant oder vorbereitet werden, ist die Durchführung einer vertieften Prüfung im Sinne
einer Artenschutzprüfung 2. Stufe erst im Rahmen von Zulassungsverfahren für konkrete Bauvorha-
ben sinnvoll.

Für die Aufhebung des Bebauungsplanes ist aufgrund der behandelten Kriterien keine ASP 2. Stufe
notwendig. Im Zuge von Zulassungsverfahren für konkrete Bauvorhaben ist allerdings aufgrund des
Habitatpotentials für die genannten planungsrelevanten Arten und der Möglichkeit des Eintretens der
Verbotstatbestände eine ASP 2. Stufe mit Kartierungen oder einer worst case Betrachtung erforder-
lich.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand können die Verbotstatbestände nach §39(1) und § 44 Abs. 1
BNatSchG für die Aufhebung des Bebauungsplanes ausgeschlossen werden.
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Anhang I Bestandsfotos
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Abbildung 3: Burgerpark
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Abbildung 4: Beispiel Nachverdichtungspotential an der Straße „An Deckers“

Abbildung 5: Beispiel Nachverdichtungspotential an der Schwalbenstraße
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